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 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur vollständigen Durchführung der Resolutio-

nen 2250 (2015) und 2419 (2018) und der Erklärung seiner Präsidentschaft vom 12. Dezem-

ber 2019 (S/PRST/2019/15), 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 

(2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) und 2493 (2019) 

über Frauen und Frieden und Sicherheit und alle einschlägigen Erklärungen seiner Präsi-

dentschaft, 

 ferner unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265 (1999), 1674 (2006) und 1894 

(2009) über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1645 (2005), 2282 (2016) und 2413 (2018) über 

die Friedenskonsolidierungsarchitektur sowie die Erklärungen seiner Präsidentschaft 

S/PRST/2012/29 und S/PRST/2015/2 über die Friedenskonsolidierung nach Konflikten und 

S/PRST/2016/12 über Friedenskonsolidierung und Aufrechterhaltung des Friedens, 

 sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen über die Bekämpfung des Terrorismus, 

namentlich die Resolutionen 2178 (2014), 2195 (2014), 2354 (2017), 2395 (2017), 2396 

(2017), 2462 (2019) und 2482 (2019) und die Erklärungen seiner Präsidentschaft 

S/PRST/2015/11 und S/PRST/2020/5, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, die Vereinten Nationen besser zu befähigen, dem bei 

ihrer Gründung gefassten Entschluss nachzukommen, künftige Generationen vor der Geißel 

des Krieges zu bewahren und sie im Kampf dagegen zu unterstützen, und den Schwerpunkt 

auf vorbeugende Diplomatie, Vermittlung und Gute Dienste und die Sicherung, Konsolidie-

rung und Aufrechterhaltung des Friedens zu legen, 

 bekräftigend, dass junge Menschen einen wichtigen und positiven Beitrag zu den Be-

mühungen zur Wahrung und Förderung des Friedens und der Sicherheit sowie zur Verhü-

tung und Beilegung von Konflikten leisten und so entscheidend zur Nachhaltigkeit, zur In-

klusivität und zum Erfolg von Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungsbemühun-

gen beitragen können, 
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 sich dessen bewusst, dass es heute mehr Jugendliche auf der Welt gibt als je zuvor und 

dass junge Menschen in von bewaffneten Konflikten betroffenen Ländern oft die Bevölke-

rungsmehrheit bilden, 

 feststellend, dass sich der Begriff „Jugendliche“ im Kontext dieser Resolution auf Per-

sonen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren bezieht, und ferner feststellend, dass die Defini-

tion dieses Begriffs auf nationaler und internationaler Ebene abweichen kann, so auch die 

Definition in den Resolutionen 50/81 und 56/117 der Generalversammlung, 

 eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Haupt-

verantwortung des Sicherheitsrats nach der Charta für die Wahrung des Weltfriedens und 

der internationalen Sicherheit, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass sich unter den Zivilpersonen, die 

nachteilig von bewaffneten Konflikten betroffen sind, viele Jugendliche befinden, auch als 

Flüchtlinge und Binnenvertriebene, und dass die Unterbrechung ihres Zugangs zu hochwer-

tiger Bildung und wirtschaftlichen Chancen die Herbeiführung eines dauerhaften Friedens 

und einer anhaltenden Aussöhnung erheblich beeinträchtigt, 

 in der Erkenntnis, dass Jugendliche einen dauerhaften Frieden aktiv mitgestalten und 

zu Gerechtigkeit und Aussöhnung beitragen sollen und dass eine große Jugendbevölkerung 

eine einzigartige demografische Dividende darstellt, die unter der Voraussetzung einer in-

klusiven Politik zu dauerhaftem Frieden und wirtschaftlichem Wohlstand beitragen kann,   

 in der Erkenntnis, dass der Schutz aller Jugendlichen, insbesondere junger Frauen, 

Flüchtlinge und Binnenvertriebener in bewaffneten Konflikten und Postkonfliktsituationen, 

und ihre Teilhabe an Friedensprozessen wesentlich zur Wahrung und Förderung des Welt-

friedens und der internationalen Sicherheit beitragen kann und ein wichtiger Bestandteil je-

der umfassenden Strategie zur Beilegung von Konflikten und zur Schaffung von Frieden 

sein sollte, 

 unterstreichend, wie wichtig ein umfassender Ansatz für die Friedenskonsolidierung 

und Aufrechterhaltung des Friedens ist, insbesondere durch die Verhütung von Konflikten 

und die Bekämpfung ihrer grundlegenden Ursachen in allen Konfliktphasen, 

 erneut erklärend, dass den nationalen Regierungen und Behörden die Hauptverant-

wortung für die Festlegung, Förderung und Lenkung der Prioritäten, Strategien und Aktivi-

täten zur Friedenskonsolidierung und Aufrechterhaltung des Friedens zukommt und dass der 

Grundsatz der Inklusivität, unter anderem durch die Gewährleistung der vollen, wirksamen 

und produktiven Teilhabe der Jugendlichen ohne jede Diskriminierung, etwa aufgrund ras-

sistischer Zuschreibung, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, einer Behinderung, 

der Religion oder Weltanschauung, der politischen oder einer anderen Überzeugung, der 

nationalen oder sozialen Herkunft, der Vermögensverhältnisse, der Geburt oder eines sons-

tigen Status, entscheidend dafür ist, die Prozesse und Ziele im Bereich der Friedenskonsoli-

dierung voranzubringen und so zu gewährleisten, dass den Bedürfnissen aller Teile der Ge-

sellschaft Rechnung getragen wird, 

 erneut erklärend, dass Jugendlichen als Trägerinnen und Trägern des Wandels bei der 

Bekämpfung des Terrorismus und des Gewaltextremismus, der den Terrorismus begünstigt, 

eine wichtige Rolle zukommt, 

 in der Erkenntnis, dass es nach wie vor fundamentale Herausforderungen gibt, darun-

ter strukturelle Barrieren, die die Teilhabe junger Menschen, insbesondere junger Frauen, 

und ihre Fähigkeit zur Beeinflussung von Entscheidungen einschränken, Verletzungen ihrer 

Menschenrechte und unzureichende Investitionen in die Förderung von Inklusion, insbeson-

dere durch hochwertige Bildung, 
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 im Bewusstsein der Bedeutung des fünften Jahrestags der Verabschiedung der Reso-

lution 2250 (2015), des zwanzigsten Jahrestags der Verabschiedung der Resolution 1325 

(2000), der Überprüfung der Architektur der Friedenskonsolidierung der Vereinten Natio-

nen, der Eröffnung der Dekade des Handelns und der Erfolge für nachhaltige Entwicklung, 

des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonfe-

renz und des fünfundsiebzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen sowie des fünften 

Jahrestags der Annahme der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die eine einzigartige Gele-

genheit bieten, die unschätzbare Rolle junger Menschen hervorzuheben und ihren Stimmen 

und Perspektiven zur Gestaltung der Welt und ihrer Zukunft mehr Gehör zu verschaffen, 

 in Anerkennung der laufenden Aktivitäten nationaler Regierungen und regionaler und 

internationaler Organisationen zur Einbindung der Jugend in die Festigung und Wahrung 

des Friedens, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig die Zivilgesellschaft, einschließlich auf lokaler Ebene, 

Jugendliche, Frauen, Friedenskonsolidierungskräfte und gegebenenfalls der Privatsektor, 

die Hochschulen, Denkfabriken, die Medien und Führungspersönlichkeiten aus Kultur, Bil-

dung und Religion für friedenskonsolidierende Maßnahmen und die Aufrechterhaltung des 

Friedens sind, so auch indem sie die vom Terrorismus ausgehenden Bedrohungen stärker 

ins Bewusstsein rücken und wirksamer bekämpfen, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der vom Generalsekretär eingeleiteten Ju-

gendstrategie der Vereinten Nationen mit dem Titel „Jugend 2030“, die dem System der 

Vereinten Nationen einen Fahrplan vorgibt, mit spezifischer Priorität auf Friedenskonsoli-

dierung und Stärkung der Widerstandsfähigkeit und in direktem Einklang mit den Resolutio-

nen 2250 (2015) und 2419 (2018), 

 im Bewusstsein der Herausforderungen, die sich Jugendlichen stellen, insbesondere 

jungen Frauen, und die sie besonderen Risiken aussetzen, darunter Ungleichheiten zwischen 

den Geschlechtern, die das Fortbestehen aller Formen der Diskriminierung und der Gewalt 

begünstigen, betonend, dass die Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung 

der Frauen in Anbetracht ihrer entscheidenden Rolle bei der Verhütung und Beilegung von 

Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung von entscheidender Bedeutung für ihre volle, 

gleichberechtigte und wirksame Mitwirkung an allen Phasen des Friedensprozesses ist, und 

in Bekräftigung der Schlüsselrolle, die Frauen bei der Wiederherstellung des sozialen Gefü-

ges einer sich erholenden Gesellschaft und in der Entwicklung und Umsetzung von Post-

konfliktstrategien spielen können, damit ihren Perspektiven und Bedürfnissen Rechnung ge-

tragen wird, 

 in Bekräftigung des Rechts auf Bildung und seines Beitrags zur Verwirklichung des 

Friedens und der Sicherheit, ferner anerkennend, dass die Staaten einen wichtigen Beitrag 

zur unmittelbaren und langfristigen Entfaltung der Jugendlichen leisten können, wenn sie 

ihre Politik darauf ausrichten, in universelle und inklusive Bildung und Ausbildung zu in-

vestieren, und erneut erklärend, dass der Zugang zu inklusiver, gleichberechtigter und hoch-

wertiger schulischer und außerschulischer Bildung ein wichtiger Faktor ist, der es Jugendli-

chen ermöglicht, die Qualifikationen zu erwerben, die sie benötigen, und ihre Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln, 

 Kenntnis nehmend von dem ersten Bericht des Generalsekretärs vom 2. März 2020 

(S/2020/167) und den darin enthaltenen Empfehlungen und unter Hinweis auf die unabhän-

gige Sachstandsstudie „The missing peace“ zum Thema Jugend und Frieden und Sicherheit, 

 1. fordert alle maßgeblichen Akteure auf, zu prüfen, wie die Einbeziehung Jugend-

licher in die Verhütung und Beilegung von Konflikten und in die Friedenskonsolidierung, 

einschließlich bei der Aushandlung und Durchführung von Friedensabkommen, verstärkt 

und die volle, wirksame und produktive Teilhabe Jugendlicher gewährleistet werden kann, 
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in dem Bewusstsein, dass ihre Marginalisierung die Schaffung eines dauerhaften Friedens 

erschwert; 

 2. erklärt erneut, dass die Staaten dazu verpflichtet sind, die Menschenrechte und 

Grundfreiheiten aller Personen, einschließlich Jugendlicher, zu achten, zu fördern und zu 

schützen, den gleichberechtigten Zugang zur Justiz zu gewährleisten, die Integrität der 

rechtsstaatlichen Institutionen zu bewahren und Bedingungen zu fördern, unter denen Ju-

gendliche sich ungefährdet für Frieden und Sicherheit einsetzen können, so auch indem die 

Staaten den zivilgesellschaftlichen und politischen Raum schützen und Hetzreden und Auf-

stachelung zur Gewalt verurteilen; 

 3. fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien mit Nachdruck 

auf, Zivilpersonen, einschließlich Jugendlicher, zu schützen und ihren völkerrechtlichen 

Verpflichtungen, unter anderem nach den Genfer Abkommen von 1949 und den dazugehö-

rigen Zusatzprotokollen von 1977, strikt nachzukommen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten ferner nachdrücklich auf, Jugendliche vor Gewalt in 

bewaffneten Konflikten zu schützen, und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, alle For-

men der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt sowie den Menschenhandel zu be-

seitigen; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ein inklusives, sicheres, förderli-

ches und geschlechtersensibles Umfeld zu ermöglichen, in dem Jugendliche, einschließlich 

Jugendlicher unterschiedlicher Herkunft, Anerkennung und ausreichende Unterstützung bei 

der Durchführung von Aktivitäten zur Gewaltprävention und zur Stützung des gesellschaft-

lichen Zusammenhalts erfahren und sich unabhängig und ohne ungebührliche Einmischung 

betätigen können, einschließlich in Situationen bewaffneten Konflikts, und gegen sie gerich-

tete Drohungen, Belästigung und Gewalt gründlich und unparteiisch zu untersuchen, um zu 

gewährleisten, dass die dafür Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, ihre jeweiligen Verpflichtungen zur 

Beendigung der Straflosigkeit einzuhalten, und fordert sie ferner auf, gegen Personen zu 

ermitteln und strafrechtlich vorzugehen, die für Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit, Kriegsverbrechen und andere ungeheuerliche Verbrechen an Zivilpersonen, ein-

schließlich Jugendlicher, verantwortlich sind; 

 7. betont, wie wichtig es ist, als wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Ter-

rorismusbekämpfung jungen Menschen mit jugendpolitischen Maßnahmen Möglichkeiten 

zu bieten, sich besser gegen eine Radikalisierung zur Gewaltbereitschaft und Rekrutierung 

durch Terroristen zu wappnen, unter Einhaltung der einschlägigen völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen, insbesondere der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären 

Völkerrechts; 

 8. betont, wie wichtig es ist, eine Jugendpolitik zu verfolgen, die auf positive Weise 

zu Maßnahmen der Friedenskonsolidierung, einschließlich der sozialen und wirtschaftlichen 

Entwicklung, beiträgt, Projekte zu unterstützen, die lokales Wirtschaftswachstum fördern 

und Jugendlichen Beschäftigungs- und Berufsausbildungsmöglichkeiten bieten sollen, so-

wie die Bildung, die unternehmerische Initiative und ein konstruktives politisches Engage-

ment Jugendlicher zu fördern; 

 9. ist sich dessen bewusst, dass digitale Räume innovative Mitwirkungsmöglich-

keiten für Dialog, Rechenschaft und Transparenz in der Entscheidungsfindung bieten, ein-

schließlich in von Konflikten betroffenen Gebieten, dass Ungleichheiten im Hinblick auf 

den Technologiezugang nach wie vor weit verbreitet sind und dass das Internet und die so-

zialen Medien auch zur Verbreitung von Falschinformationen und terroristischen Ideologien 

und für Drohungen und Angriffe gegen junge Aktivistinnen und Aktivisten missbraucht 
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werden können, bekundet seine Besorgnis darüber, dass Terroristen und ihre Unterstützer in 

einer globalisierten Gesellschaft verstärkt neue Informations- und Kommunikationstechno-

logien für terroristische Zwecke einsetzen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, kooperativ zu 

handeln, um Terroristen an der Nutzung von Technologien, Kommunikationswegen und 

Ressourcen für terroristische Handlungen zu hindern, und dabei gleichzeitig die Menschen-

rechte und Grundfreiheiten zu achten und ihre sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen 

einzuhalten; 

 10. erkennt an, dass die produktive Beteiligung junger Menschen an der humanitä-

ren Planung und Hilfe von grundlegender Bedeutung für die Verbesserung der Wirksamkeit 

humanitärer Hilfsmaßnahmen ist und dass jungen Menschen eine besondere Rolle dabei zu-

kommt, die nationalen, lokalen und in der jeweiligen Gemeinschaft vorhandenen Kapazitä-

ten in Konflikt- und Postkonfliktsituationen zu stärken und auf die immer häufigeren schwe-

ren Wetterereignisse und Naturkatastrophen und gesundheitlichen Bedrohungen, die das Le-

ben und die Zukunft junger Menschen beeinträchtigen, einschließlich der COVID-19-

Pandemie, vorbereitet zu sein und diese bewältigen zu können, und legt den Mitgliedstaaten 

in dieser Hinsicht nahe, Jugendliche zu unterstützen und in diesbezügliche Entscheidungs-

prozesse einzubeziehen; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zur Förderung der phy-

sischen und psychischen Genesung und sozialen Wiedereingliederung Jugendlicher, die 

Überlebende bewaffneter Konflikte sind, zu ergreifen, einschließlich Jugendlicher mit Be-

hinderungen und derjenigen, die sexuelle Gewalt in Konflikten überlebt haben, und ihnen 

zu diesem Zweck unter anderem Zugang zu hochwertiger Bildung, sozioökonomischer Un-

terstützung und einer Qualifizierung, beispielsweise einer Berufsausbildung, zu verschaffen, 

damit sie wieder am sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können; 

 12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bildungseinrichtungen als von allen Formen 

der Gewalt freie Räume zu schützen und sie allen Jugendlichen, einschließlich marginali-

sierter Jugendlicher, zugänglich zu machen und Maßnahmen zu ergreifen, um jungen Frauen 

den gleichberechtigten Genuss des Rechts auf Bildung zu ermöglichen; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die konstruktive 

Beteiligung Jugendlicher am Wiederaufbau der durch Konflikte zerstörten Gebiete zu för-

dern, Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Kriegsopfern Hilfe zu leisten und Frieden, Aus-

söhnung und Wiederherstellung zu fördern; 

 14. legt den Mitgliedstaaten und regionalen und subregionalen Organisationen 

nahe, Maßnahmen und Programmen für Jugendliche zu erarbeiten und umzusetzen und ihre 

konstruktive Mitwirkung zu erleichtern, einschließlich durch spezielle lokale, regionale und 

nationale Aktionspläne für Jugend und Frieden und Sicherheit, die ausreichend Mittel und 

einen partizipativen Prozess vorsehen, insbesondere unter Einbeziehung von jungen Men-

schen und Jugendorganisationen, und die Umsetzung dieser Pläne zu verfolgen, einschließ-

lich durch Überwachung und Evaluierung und in Abstimmung mit Jugendlichen; 

 15. begrüßt die Bemühungen der Kommission für Friedenskonsolidierung zur För-

derung der Agenda für Jugend und Frieden und Sicherheit und ihr verstärktes Engagement 

zur Unterstützung junger Friedenskonsolidierungskräfte sowie ihre Bemühungen, im Rah-

men ihrer Erörterungen und Ratschläge Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Jugendliche sinn-

voll in nationale, regionale und internationale Bemühungen zur Festigung und Aufrechter-

haltung des Friedens einbezogen werden können, in Bekräftigung des Grundsatzes der natio-

nalen Eigen- und Führungsverantwortung bei der Friedenskonsolidierung, und legt der 

Kommission für Friedenskonsolidierung nahe, die wichtige friedenskonsolidierende Rolle 

junger Menschen und die Mitwirkung und Auffassungen von Jugendorganisationen im Rah-

men von Planungs- und Stabilisierungsmaßnahmen im Bereich der Friedenskonsolidierung 
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und Aufrechterhaltung des Friedens auch weiterhin zu unterstützen und ihre Feststellungen 

und Ratschläge dem Sicherheitsrat auch weiterhin zur Kenntnis zu bringen, soweit ange-

zeigt; 

 16. fordert die Mitgliedstaaten und Regionalorganisationen sowie das System der 

Vereinten Nationen, einschließlich der Friedenssicherungs- und besonderen politischen 

Missionen, auf, ihre Mitwirkung an der Durchführung der Resolutionen 2250 (2015) und 

2419 (2018) sowie dieser Resolution zu koordinieren und zu verstärken, einschließlich durch 

inklusive Partnerschaften mit Jugendlichen, und spezielle Kapazitäten für den Bereich Ju-

gend und Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, und legt dem Büro der Gesandten des 

Generalsekretärs für die Jugend in dieser Hinsicht nahe, die Koordinierung und Kohärenz 

der Aktivitäten in Bezug auf Jugend und Frieden und Sicherheit im gesamten System der 

Vereinten Nationen zu fördern und zugleich die Durchführung dieser Resolution sowie der 

Resolutionen 2250 (2015) und 2419 (2018) zu verfolgen; 

 17. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, gegebenenfalls mehr Finanzmittel 

für die Umsetzung der Agenda für Jugend und Frieden und Sicherheit bereitzustellen, ein-

schließlich Ressourcen, zu denen von Jugendlichen geführte und auf sie ausgerichtete Or-

ganisationen Zugang haben; 

 18. bekundet seine Absicht, die Zivilgesellschaft, einschließlich Jugendorganisatio-

nen und junger Friedenskonsolidierungskräfte, gegebenenfalls auch weiterhin einzuladen, 

den Rat im Rahmen länderspezifischer Beratungen und bei der Behandlung relevanter The-

menbereiche zu unterrichten, und im Rahmen seiner Feldmissionen interaktive und inklu-

sive Treffen mit lokalen Jugendlichen, Jugendorganisationen und jungen Friedenskonsoli-

dierungskräften abzuhalten; 

 19. anerkennt den Beitrag der Gesandten des Generalsekretärs für die Jugend und 

ihres Büros sowie der zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, Berichterstatterin-

nen und Berichterstatter, Sondergesandten, Beauftragten des Generalsekretärs und residie-

renden Koordinatorinnen und Koordinatoren zur Umsetzung der Agenda für Jugend und 

Frieden und Sicherheit im Einklang mit den fünf Säulen nach Resolution 2250 (2015) (Par-

tizipation, Schutz, Prävention, Loslösung und Wiedereingliederung und Partnerschaften), so 

auch indem sie sicherstellen, dass die wesentliche Rolle junger Menschen bei der Förderung 

von Frieden und Sicherheit uneingeschränkt anerkannt und unterstützt wird, und legt ihnen 

nahe, sich in Bezug auf die Rolle und Bedürfnisse Jugendlicher während bewaffneter Kon-

flikte und in Postkonfliktsituationen auch weiterhin besser abzustimmen und stärker zusam-

menzuwirken, einschließlich mit Regionalorganisationen; 

 20. ersucht den Generalsekretär und seine Sondergesandten, in ihre einschlägigen 

Erörterungen zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit, zur Friedenskonsolidierung und 

zur Aufrechterhaltung des Friedens die Auffassungen Jugendlicher einzubeziehen und die 

volle, wirksame und produktive Mitwirkung Jugendlicher auf allen Entscheidungsebenen zu 

erleichtern und dabei besonders darauf zu achten, junge Frauen ohne irgendeine Unterschei-

dung oder Diskriminierung einzubeziehen; 

 21. ersucht den Generalsekretär, allen Friedenssicherungs- und sonstigen zuständi-

gen Missionen der Vereinten Nationen Anleitung für die Umsetzung der Agenda für Jugend 

und Frieden und Sicherheit zu geben, und fordert alle Friedenssicherungs- und sonstigen 

zuständigen Missionen der Vereinten Nationen mit Nachdruck auf, unter Berücksichtigung 

ihres jeweiligen Mandats kontextspezifische Strategien zu Jugend und Frieden und Sicher-

heit zu erarbeiten und umzusetzen; 

 22. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der neuen gemeinsamen Schutzagenda 

für das System der Vereinten Nationen spezifische Leitlinien für den Schutz junger 
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Menschen, einschließlich derjenigen, die im Kontext von Frieden und Sicherheit mit den 

Vereinten Nationen zusammenwirken, zu erarbeiten; 

 23. legt dem Generalsekretär und den zuständigen Institutionen der Vereinten Na-

tionen nahe, innerhalb des Systems der Vereinten Nationen interne Mechanismen zur erwei-

terten Mitwirkung Jugendlicher an der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu erarbeiten, ver-

stärkte Anstrengungen zur Verbesserung des Kapazitätsaufbaus und der fachlichen Anlei-

tung zu unternehmen und die Agenda für Jugend und Frieden und Sicherheit auf globaler, 

regionaler und nationaler Ebene in Strategie- und Planungsdokumente, Konfliktanalysen, 

Rahmenpläne, Initiativen und Richtlinien der Vereinten Nationen zu integrieren, so auch 

indem sie auf der Grundlage bestehender personeller Ressourcen Jugend-Koordinierungs-

stellen für die Umsetzung der Agenda für Jugend und Frieden und Sicherheit im Rahmen 

ihres jeweiligen Mandats ernennen; 

 24. ersucht den Generalsekretär, in die thematischen und geografischen Berichte 

und regelmäßigen Unterrichtungen an den Rat Informationen und entsprechende Empfeh-

lungen zu Fragen, die für junge Menschen im Kontext bewaffneter Konflikte von Belang 

sind, aufzunehmen, einschließlich zu den Fortschritten im Hinblick auf die Mitwirkung Ju-

gendlicher an Friedensprozessen, sowie relevante aufgeschlüsselte Daten zu Jugendfragen 

im Rahmen bestehender Mandate aufzunehmen; 

 25. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen vorhandener Mittel sicherzustellen, 

dass Kapazitäten und Sachverstand zur Einbeziehung von jungen Menschen und Jugendor-

ganisationen in die Konsolidierung und Aufrechterhaltung des Friedens auf lokaler, natio-

naler, regionaler und internationaler Ebene bereitstehen und Programmaktivitäten für die 

beschleunigte Umsetzung der Agenda für Jugend und Frieden und Sicherheit durchgeführt 

werden; 

 26. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat einen halbjährlichen Bericht 

über die Durchführung dieser Resolution und der Resolutionen 2250 (2015) und 2419 (2018) 

vorzulegen; 

 27. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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